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1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)  

Die umseitigen Vertragsbedingungen werden – sofern wir 

beweisen können, dass Sie diese tatsächlich zur Kenntnis 

genommen und ihnen zugestimmt haben - mit Ihrer Zustimmung 

Bestandteil dieses Vertrages.  

2. Angebot   

Unsere Angebote sind freibleibend.  

2.1. Angebot im E-Business  

Wir sind zu den Angaben gem. der §§ 9, 10 ECG nicht 

verpflichtet.  

2.2. Angebote im Fernabsatz  

2.2.1. Im Falle der Online-Bestellung von Waren  

Besteller, die Verbraucher iSd Konsumentenschutzgesetzes 

sind, können binnen einer Frist von 7 Werktagen ab Erhalt der 

Lieferung der bestellten Ware von einem im Fernabsatz 

geschlossenen Vertrag (oder einer im Fernabsatz abgegebenen 

Vertragserklärung) zurücktreten.  



Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne 

Angabe von Gründen abgesendet wird, Samstage zählen nicht 

als Werktage.  

Im Falle des Rücktritts findet eine gänzliche oder teilweise 

Rückerstattung des Kaufpreises  nur Zug um Zug gegen 

Zurückstellung der vom Besteller erhaltenen Waren statt.   

Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden. Die 

Ware sollte in ungenütztem und als neu wiederverkaufsfähigem 

Zustand und in der  Originalverpackung zurückgeschickt werden. 

Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren  beeinträchtigt sind oder 

deren Verpackung beschädigt ist, wird von uns ein 

angemessenes  Entgelt für die Wertminderung erhoben. Gleiches 

gilt, wenn bei Rückgabe der Ware Zubehör oder Teile fehlen.  

Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden. Sollte 

die Ware unfrei  zurückgesendet werden, sind wir berechtigt, 

einen entsprechenden Betrag einzubehalten bzw. in Rechnung zu 

stellen.  

3. Preis  

Wir sind berechtigt, die von uns zu erbringende Werkleistung 

mangels anderer Vereinbarung nach dem tatsächlichen Anfall 

und dem uns daraus entstandenen Aufwand in Rechnung zu 

stellen.  

Diese Rechnungen sind binnen 14 Tagen ab Rechnungseingang 

zu bezahlen.  Wird sind ausdrücklich berechtigt, auch 

Teilabrechnungen vorzunehmen, sofern die Leistungen in Teilen 

erbracht werden.  



3.1. Wertsicherungsklausel  

Sofern es sich um ein Verbrauchergeschäft handelt, werden 

jedenfalls während der ersten zwei Monate  ab Vertragsabschluss 

keine Preisveränderungen – es sei denn, diese wurden im 

Einzelnen ausdrücklich ausgehandelt – in Rechnung gestellt.  

4. Zahlungsbedingungen (Fälligkeit, Teilzahlung, Skonto)  

Mangels gegenteiliger schriftlicher Vereinbarung sind unsere 

Forderungen Zug um Zug  gegen Übergabe der Ware/Erbringung 

der Leistung zu bezahlen.  

Ein Skontoabzug wird nur im Rahmen und aufgrund einer 

entsprechenden Vereinbarung anerkannt.  

5. Verzugszinsen  

Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Käufers / 

Werkbestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe 

von 10 % über dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen; 

hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz nachgewiesener höherer 

Zinsen nicht beeinträchtigt.  

6. Transport - Gefahrtragung  

Die von uns verkaufte Ware stellt eine Holschuld dar.  Der Käufer 

trägt daher die Kosten und das Risiko des Transportes.  

7. Eigentumsvorbehalt  

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 

und aller Kosten und Spesen unser Eigentum. Eine 

Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig 



vorher  unter Anführung des Namens bzw. der Firma und der 

genauern Geschäftsanschrift des Käufers  bekannt gegeben 

wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im Falle unserer 

Zustimmung  gilt die Kaufpreisforderung als an uns abgetreten 

und sind wir jederzeit befugt,  den Drittschuldner von dieser 

Abtretung zu verständigen.   

Im Falle einer Mehrzahl von Forderungen unsererseits, werden 

Zahlungen des Schuldners  primär jenen unserer Forderungen 

zugerechnet, die nicht (mehr) durch  einen Eigentumsvorbehalt 

oder andere Sicherungsmittel gesichert sind.  

Im Falle des auch nur teilweisen Zahlungsverzuges stimmt der 

Käufer schon jetzt zu, dass wir die Ware auf seine Kosten 

jederzeit abholen können.  

Im Falle des Verzuges sind wir berechtigt, unsere Rechte aus 

dem Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. Es wird vereinbart, 

dass in der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts kein 

Rücktritt vom Vertrag liegt, außer, wir erklären den Rücktritt 

vom Vertrag ausdrücklich.  

8. Erfüllungsort  

Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als auch die 

Gegenleistung  Austria, 8160 Weiz, Klammstraße 5.  



9. Nichterfüllung/Liefer- und Leistungsverzug  

9.1. Annahmeverzug  

Befindet sich unser Vertragspartner in Annahmeverzug, sind wir 

berechtigt,  entweder die Ware bei uns einzulagern, wofür wir 

eine Lagergebühr von € 2 pro angefangenem Kalendertag in 

Rechnung stellen und gleichzeitig auf Vertragserfüllung zu 

bestehen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom 

Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.  

10. Stornogebühren/Reuegeld  

Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung einer Stornogebühr 

von 10 % des Kaufpreises/Werklohnes ohne Angabe von 

Gründen (§ 909 ABGB) vom Vertrag zurückzutreten.  

11. Einseitige Leistungsänderungen  

Sachlich gerechtfertigte und geringfügige Änderungen, die nicht 

den Preis betreffen, können unsererseits vorgenommen werden. 

Dies gilt insbesondere für derartige Lieferfristüberschreitungen. 

Wir werden dann, wenn die tatsächliche Fristüberschreitung 

abschätzbar ist, spätestens jedoch eine Woche vor dem 

ursprünglich vereinbarten Liefertermin, bekannt geben, wie 

lange mit einer Verzögerung zu rechnen ist.   

12. Aufrechnung  

Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der 

Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht gegenüber Verbrauchern für 

den Fall unserer Zahlungsunfähigkeit sowie für 

Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit 



unserer Forderung stehen, gerichtlich festgestellt oder von uns 

anerkannt sind.  In diesen Fällen besteht für Verbraucher die 

Möglichkeit zur Aufrechnung.  

13. Schadenersatzansprüche  

Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind 

ausgeschlossen.  Dies gilt nicht für Personenschäden oder 

Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen, es sei 

denn, Letzteres wurde im Einzelnen ausgehandelt.  

14. Formvorschriften  

An uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. - ausgenommen 

Mängelanzeigen - bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der sicheren 

elektronischen Signatur.  

15. Rechtswahl  

Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht 

anzuwenden. Ist der Vertragspartner Verbraucher  und liegen die 

Voraussetzungen des Art 5 Abs 2 des europäischen 

Schuldvertragsübereinkommens (EVÜ) nicht, aber ein Fall des 

Art 5 Abs 4 in Verbindung mit Abs 5 EVÜ vor, so führt die 

Rechtswahl nicht dazu, dass dem Verbraucher der durch die 

zwingenden Bestimmungen des Rechts des Staates,  in dem er 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen 

wird.  



16. Gerichtsstandvereinbarung  

Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen 

Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt  oder Ort der Beschäftigung 

hat, wegen Streitigkeiten aus diesem Vertrag erhobenen Klagen 

ist eines jener Gerichte zuständig, in dessen Sprengel der 

Verbraucher seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort 

der Beschäftigung hat.  

Für Verbraucher, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

keinen Wohnsitz in Österreich haben, gelten die gesetzlichen 

Gerichtsstände.  


